
Sitzungsbericht 21. November 2023 
 
Am Dienstag, 21. November 2023 fand eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Großen 
Sitzungssaal des Rathauses in Bad Friedrichshall statt. Anwesend waren Bürgermeister Timo 
Frey als Vorsitzender sowie 21 Stadträtinnen und Stadträte. 
 
Der Gemeinderat befasste sich mit den folgenden Tagesordnungspunkten. 
 
Die ausführlichen Unterlagen sowie die Protokolle zur Sitzung finden Sie im 
Ratsinformationssystem des Gemeinderates der Stadt Bad Friedrichshall. 
 
 
1. Bürgerfragestunde 
 
Es wurden keine Anfragen gestellt. 
 
2. Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse vom 24.10.2023 
 
BM Frey gab bekannt, dass in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 

24.10.2023 ein Beschluss zur Friedrichshaller Sommerstraße gefasst wurde.   

 

3. Stadtwald Bad Friedrichshall 
a) Vollzug des Forstwirtschaftsplanes 2023 
b) Festsetzung des Betriebsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2024 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Der Vollzug des Haushaltsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2023 wird 
anerkannt. 
2. Der Nutzungs-, Kultur- und Wirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 wird 
gemäß § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz ohne Einwendungen festgestellt. 
 
4. Tätigkeitsbericht Stabstelle Demographie/ Integration 
 
Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen. 
 
5. Gemeinsamer Gutachterausschuss Nördlicher Landkreis Heilbronn 
a) Benennung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Stadt Bad Friedrichshall 
für die Amtsperiode 2024 - 2027 
b) Bestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses 
c) Bestellung Vorsitzenden und deren Stellvertreter 
d) Kalkulation der Gutachterausschussgebühren 
e) 2. Änderung der Gutachterausschussgebührensatzung 
 
Der Gemeinderat fasste bei 2 Enthaltungen und 20 Ja-Stimmen folgenden Beschluss:  
 
a) Als Mitglieder der Stadt Bad Friedrichshall des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses für die Amtsperiode vom 01.01.2024 – 31.12.2027 
werden Frau Petra Baumann, Herr Herbert Benzschawel, Frau Marion Kieber-Gotzig, Herr 
Thomas Neuberger, Herr Thorsten Schwing sowie Herr Werner Wally benannt. 
b) Der Bestellung der in Anlage 1 genannten Gutachter des Gesamtausschusses für 
die Amtsperiode 2024 – 2027 wird zugestimmt. 
c) Für die Amtsperiode 2024 – 2027 werden die in Anlage 2 genannten Vorsitzende 
und Stellvertreter bestellt. 
d) Der Kalkulation der Gutachterausschussgebühren (Anlage 3) wird zugestimmt. 
e) Der 2. Änderung der Gutachterausschussgebührensatzung (Anlage 4) wird 



zugestimmt. 
 
6. Sanierungsgebiet "Torstraße Duttenberg" 
Fortschreibung der Rahmenplanung im Bereich der Verwaltungsstelle 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Der Rahmenplan zur Umgestaltung des Bereichs rund um die Verwaltungsstelle 
Duttenberg wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
2. Die Verwaltung wird mit der Untersuchung weiterer Maßnahmen zur Umsetzung 
beauftragt (Abstimmung Straßenbaulastträger, Kostenprognose, Wettbewerb / 
Planungsauftrag / Wohnbaufläche etc.) 
 
7. Abwasserbeseitigung 
a) Gebührenvorauskalkulation zur Ermittlung der Schmutzwasser- sowie 
Niederschlagswassergebühr des Kalkulationszeitraumes 2024 - 2025 
b) Satzung zur 10. Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Bad Friedrichshall 
vom 19.07.2011 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Der von der Firma COMUNA GmbH in Zusammenarbeit mit der Verwaltung erstellten 
Gebührenvorauskalkulation der zentralen Abwasserbeseitigung für die 
Kalkulationsperiode 2024 - 2025 mit den darin enthaltenen Ansätzen und 
Ermessensentscheidungen wird zugestimmt. 
 
Hierbei handelt es sich insbesondere um 
 

 die Festlegung einer 2-jährigen Kalkulationsperiode für die Jahre 2024 - 2025 
 

 die Beibehaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtung trotz Vorhandensein 
mehrerer technisch getrennter Einrichtungen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 KAG)    

 

 die Festlegung der durchschnittlichen Abschreibungssätze wie folgt: 
 

    2024    2025 

Kanal   1,81 %   2,31 % 

Kläranlage   1,30 %   1,30 % 

Maschinen/Anlagen   4,08 %   4,08 % 

BuG   1,06 %   5,27 % 

Fuhrpark 16,67 % 16,67 % 

 

 die Festlegung der durchschnittlichen Auflösungssätze Kanalbeitrag/-zuschuss sowie 
Klärbeitrag/-zuschuss wie folgt: 
 

    2024    2025 

Kanalbeitrag/-zuschuss 2,22 % 2,49 % 

Klärbeitrag/-zuschuss 2,50 % 2,50 % 

 

 den kalkulatorischen Zinssatz von 3 %   
 

 die Festlegung der Prozentsätze für die Straßenentwässerungskostenanteile bei den 
kalkulatorischen Kosten in Höhe von  



- 24,6 % für Mischwasserkanäle und Mischwasserbauwerke,  
 

- 50 % für Regenwasserkanäle des Trennsystems und dazu gehöriger Bauwerke 
sowie  

 
- 5 % für die Kläranlage.  

 
Diese Werte entsprechen den in der Globalberechnung angesetzten Prozentsätzen. 
 

• die Festlegung der Prozentsätze für die Straßenentwässerungskostenanteile bei den 
Betriebskosten Kosten in Höhe von  

 
- 13,5 % für Mischwasserkanäle und Mischwasserbauwerke,  

 
- 50 % für Regenwasserkanäle des Trennsystems und dazu gehöriger Bauwerke sowie  

 
- 1,2 % für die Kläranlage.  

 
• die Zuordnung der gebührenfähigen Kosten auf die Kostenträger Schmutzwasser bzw. 
Niederschlagswasser  
 

 Schmutzwasser Niederschlagswasser 

Betriebskosten   
   
Kläranlage 90 % 10 % 

Kanalnetz, RÜB, Sammler 50 % 50 % 

   
Kalkulatorische Kosten   
   
Kläranlage 90 % 10 % 

Kanalnetz, RÜB, Sammler 57 % 43 % 

  
• die Kostenüber-/-unterdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2020 – 2021 wird in der 

Kalkulationsperiode 2024 – 2025 nicht ausgeglichen, da sie bei Fertigstellung der 
Gebührenkalkulation noch nicht feststand. Die Kostenüber-/-unterdeckung 2020 – 
2021 muss bzw. kann spätestens in 2026 ausgeglichen werden. 

 
• die für den Kalkulationszeitraum geschätzten Maßstabseinheiten in Höhe von 
 

o 1.850.000 m³ für die Schmutzwasserbeseitigung 
 

o 3.034.000 m² für die Niederschlagswasserbeseitigung. 
 
• Der Gebührensatz für die Kalkulationsperiode 2024 - 2025 wird festgesetzt auf: 
 

o Schmutzwasserbeseitigung                              2,08 €/m³  
 

o Niederschlagswasserbeseitigung                     0,82 €/m². 
 
2. Die Satzung zur 10. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Bad Friedrichshall vom 19.07.2011 wird beschlossen. 
 
 



8. Gründung einer Energie-/Klimaschutzagentur im Landkreis Heilbronn –  
Beitritt der Stadt Bad Friedrichshall in den Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis 
Heilbronn e.V. 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1) Der Gemeinderat stimmt 
a) der Gründung des Vereins mit dem Namen Kommunaler Klimaschutzverein 
Landkreis Heilbronn e.V. und dem Beitritt zu diesem Verein sowie der Feststellung der 
Vereinssatzung (Anlage 3) zu; 
b) der Festsetzung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags in Höhe von 150 € je 
Mitglied zu, 
c) der Gründung der make it Landkreis Heilbronn GmbH und damit der Übernahme von 6.275 
Geschäftsanteilen an der make it Landkreis Heilbronn GmbH 
im Nennbetrag von EUR 1,00 durch den gegründeten Kommunalen 
Klimaschutzverein Landkreis Heilbronn e.V. (Anlage 1) zuzustimmen, 
d) der Geschäftsordnung für die make it Landkreis Heilbronn GmbH (Anlage 2) 
zu. 
2) Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, etwaige von den Aufsichtsbehörden 
geforderte Änderungen/Anpassungen in der Vereinssatzung vorzunehmen. 
3) Der dem Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, die zum Vollzug der 
Beschlüsse 1 a) bis d) notwendigen Handlungen und Maßnahmen vorzunehmen. 
 
9. Elektrotechnische Ausrüstung und Aufschaltung der Abwasserpumpwerke auf die 
Leitzentrale -Vergabe 
 
Der Gemeinderat fasste 1 Enthaltung und 21 Ja-Stimmen folgenden Beschluss: 
 
Die elektronische Ausrüstung und Aufschaltung der Abwasserpumpwerke auf die 
Leitzentrale werden an das Unternehmen Elektrotechnik Doderer aus Oppenweiler zu 
deren Angebot (brutto) von 219.201,30 € vergeben. 
 
10. Aktuelle Flüchtlingssituation in der Stadt Bad Friedrichshall und kommunale 
Erwartungen an den Bund 
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1.) Der Gemeinderat nimmt die aktuelle Situation der Flüchtlingsunterbringung und - 
integration in der Stadt Bad Friedrichshall zur Kenntnis. 
2.) Der Gemeinderat bekräftigt, dass bei der Unterbringung, Versorgung und 
Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht ist. 
3.) Die Verwaltung wird beauftragt, im Austausch mit dem Landkreis, den 
Wahlkreisabgeordneten und den Medien auf die angespannte Situation und die daraus 
resultierenden Handlungsnotwendigkeiten hinzuweisen. 
 
11. Verschiedenes 
 
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.  


